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wurden noch vier andere Sakramente abgethan, und be.

schlössen, das Abendmahl soll unter zwei Gellalten gespen-

det und der Gottesdienst im christlichen Sinne gefeiert werden ;

Ablaß, Wallfahrten, Reliquien- und Heiligenverehrung
so wie die Tradition wurde aberkannt, die hl. Schrift als

alleinige Erkenntnißquelle der Wahrheit erklärt. Es ist

nicht abzusehen, warum stch diese deutsch-katholische Ge-

meinde nicht geradezu als eine protestantische erklärte, trägt
sie ja doch dieselbe Devise. Die Gründung einer „allgemeinen

christlichen Kirche" war auch das Projekt des weiland Pro-
sessor Dr. Fischer in Luzern, und er hatte vollkommen die

moralischen Eigenschaften eines Ronge, ihm wollte aber

der Versuch nicht gelingen, die Konstellation war in

der Schweiz nicht günstig. -> Die Schneidemühle? Gemeinde

ist von der preußischen Regierung als eine eigene Sekte

anerkannt, worüber eben Niemand ungehalten, noch auch

verwundert sein wird, wenn nur den Katholiken keine Hin-
dernisse in den Weg gelegt würden. Von Oldenburg ist

den Schneidemühlern ein Adresse übersandt worden, worin

Protestanten ihren Beitritt zu dieser neuen Sekte er>

klärten. >-< Die Magdeburger haben dem Zoh. Ronge 146 sl.

an baar als Unterstützung zugesandt. Ronge fand sich nicht

bewogen, den Gebern seinen Dank auszusprechen. Die

Magdeburger fanden dies ungeschliffen und beantragten,

keine Sammlungen mehr für ihn zu veranstalten.

Deutschland. Aus Oberhessen wird der „Sion"
gemeldet, daß ein Protestant an eine zur katkol. Kirche über-

getretene Dame die Anfrage stellte, ob er nicht, weil er sich in

seinem Gewissen beunruhiget fühle und nirgends Ruhe sin-

den könne, als Protestant bei einem katholischen Priester

beichten und von ihm die Absolution erkalten könne. Die

Antwort war kurz auf diese Frage, dagegen einläßlicher

darüber, wie doch unzählige Protestanten (mehr als sich

selbst eingesteden) sich nach dem Frieden sehnen, den ihnen

der Protestantismus nicht geben kann, darum ihr ganzes

Leben hin trauern, anstatt zur katholischen Kirche zu gehen,

welche den vollen Frieden gewähre. ^ Die Stadtverordneten

von Annaberg in Sachsen haben sich in den Kops gesetzt,

die Jesuiten seien im Lande, und wollen sich mit dem

abweisenden Bescheid des Kultusministers nicht begnügen,

dringen auf neuen, nöthigenfallS kriminellen Untersuch.

Warum? Weil ein altes Petschaft aufgefunden worden

und weil ein Altar in der katholischen Kirche dem hl. Zg-

natius von Lojola geweiht wurde. Ist der Aberglaube auch

in den verschrieensten Zeiten des Mittelalters so arg gewesen

als jetzt bei gewissen Leuten?

Portugal. Die Bischöse stellten in der Cortessitzung

Klage und verlangten Abhülfe gegen die Proselytenniacherei

der Protestanten und gegen die schlechten Bücher und Ro-

mane, welche die Sittlichkeit des Volkes vergiften. Der
Vorschlag vorsorgender Gesetze wurde abgewiesen.

Nußland. Die russische Regierung arbeitet beharrlich

an der Unterdrückung der katholischen Kirche fort. Sie
hat zu diesem Zwecke das ächt russische „Zordansfest" in
Warschau als Hauptfest feiern und mit 166 Kanonenschüssen

verkünden lassen. Man ist besonders gegen die katholische

Geistlichkeit sehr hart. ^ Das kaiserliche Haus ist mit
Krankheiten und Leiden jeder Art heimgesucht.

Wandt Wiewodl politische Dinge uns nicht berüh-

ren, dürfen wir dennoch melden, daß bei der Revolution
vom 14. d. Sicherheit der Personen und deS Eigenthums
gefährdet und viele sehr achtbare Personen zur Flucht ge-

nöthiget waren. Der Volkshaufe wollte bald den Gr. Rath
versammeln, bald nicht versammeln. 38 radikale Großraths-
Mitglieder versammelten sich in der größten Unsörmlichkeit,
der Volkshaufe drängte sich mit Gewehren in den Raths-
saal, ließ den Deputirten nur drei Bänke frei, stellte sich

hinten auf, ohne den Kopf zu entblößen. Beschlossen wurde:
„neue Wahlen des Gr. und Kl. Rathes, aller Gerichte,
Gemeindevorsteher und. Beamten, deren einige sogleich ent-
setzt wurden; alle Beamten, die öffentlichen Lehrer und

Professoren nicht ausgenommen, die sich nicht binnen fünf
Tagen für die Revolution erklären, sind ihrer Stellen ent-
setzt; Lehrer, die das Vertrauen nicht genießen, sollen so-

gleich entlassen werden." Der Redaktor des „Krelot", eines
BlättchenS à In „PostHörnchen", der wegen Beschimpfungen
ehrbarer Leute und Regenten durchRichterspruch eingesperrt
war, wurde vom Volkshausen aus dem Gefängniß geholt,
und im Triumph auf den Schultern durch die Gassen ge-
tragen. Andere Vorgänge waren dem bemeldeten gleich,
es war so ziemlich eine Revolution nach Parisermode.

Liter arische Anzeige.
In der Unterzeichneten ist so eben erschienen:
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herausgegeben von einem

katholischen sereine.
EL giebt solche, welche glauben alle Verbindung mit dem Himmel abbrechen zu müssen, um mehr Ruhe auf Erden zu haben.

Jrayssinvus.

Die Presse und die Regierungen.

Die schlechte Presse richtet unsägliches Uebel an. Das
große Unbeil, das die Schweiz bereits schon zu Grunde

gerichtet hat, ist eine Wirkung der schlechten Presse.
Diese schlechte Presse führt in der Schweiz die Meisterschaft,
während die gute Presse, im Sinn und Geist der religiösen
und sozialen Ordnung, nur von der Nothwehr hervor-
gerufen wurde, um der schlechten Presse einigen Abbruch

zu thun. Der christlichen Predigt von'der Kanzel hat sich

die anrichristliche Rede in den schlechten Druckschriften ent-

gegengestellt. Solchem Uebel entgegenzuwirken, benutzten in
Nordamerika katholische Geistliche die Presse, ein Bischof
(Mons. England) gab dort selbst eine Zeitung heraus;
anderwärts unterstützen Bischöfe und Geistliche gute Schriften
durch geistige und materielle Mittel, durch Arbeit und

Abonnemente. 2» Belgien hat der gesammte Episkopat

voriges Jahr ein sehr ernstes warnendes Hirtenschreiben

gegen das Lesen schlechter Schriften an die Gläubigen er-

lassen. Dasselbe thaten ganz kürzlich zahlreiche Bischöfe

Deutschlands und Frankreichs. Diesem Beispiele ist dies

Jahr der schweizerische Episkopat gefolgt. Jeder Vernünf-

tige wird den Bischösen aufrichtigen Dank für diesen Akt

zollen und nur wünschen, büß die gesammte Geistlichkeit

im Sinne der Oberhirten gegen die schlechte Presse wirken

möge. Keine einzige Regierung in Dcuftchland, in Belgien,
in Frankreich und in der Schweiz hat den Erlassen der Bi-
schöfe Hindernisse in den Weg gelegt; einzig die Regierungen

der Kantone Aargau und Bern haben die Bekanntmachung

des bischöflichen Hirtenbriefes gegen schlechte Schriften zu

verbieten sich bewogen gefunden. Diese Regierungen sind

es gerade, m deren Gebiete die schlechtesten Schriften den

freicstcn Lauf haben. Wenn der Repräsentant des kaihol.

KirchenoberhaupteS über dessen Verunglimpfung in Bern
Klage führt, wird diese Klage mit Vorschützung der Ver-
fassung abgewiesen; wenn falsche Bullen dort fabrizirt,
gedruckt und verbreitet werden, läßt man dies alles unge-

straft; wenn aber die Bischöfe vor solchen und ähnlichen

Schlechtigkeiten warnen, wird ihre Warnstimme im Aargan
mit der Verfassung unverträglich erkannt, und in Bern

das Bekanntmachen der bischöflichen Warnung kurzweg

ohne Angabe eines Grundes verboten. So weit hat es

denn doch noch keine Regierung gebracht, wie die aargaui-

sche und bernische, ein Beweis, wie sehr sich diese Regie-

rungen schlechter Dinge annehmen, und im Sinne der

Freimaurer regieren. Wir erinnern bei diesem Anlaß

an folgende Thatsache. Der boshafteste Roman, welcher

in neuester Zeit geschrieben worden, ist »der ewige Inde"
von Eugen Sue; er ist mit diabolischer Bosheit gegen die

katholische Kirche und Geistlichkeit, und gegen das Christen-

thum im Allgemeinen gerichtet. In Deutschland wurde

die Bekanntmachung dieses Romans von manchen Regie,

rungen verboten. Die Freimaurerloge „?vrsôvôranre"

(Ausdauer) in Antwerpen übersendete dem Versasser dieses

Romans, Eugen Sue, eine goldene Feder zum Geschenk

sammt einem Schreiben voller Lobsprüche und Aufmunte-

rung, ferner in solcher Weise zu schreiben und zum Sturz
des „Werkes der Finsterniß" d. i. der christlichen Religion
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zu wirken. Die Regierungen von Bern und Aargau wirken

ganz im Sinne der Freimaurer in Antwerpen, indem sie

dafür sorgen, daß das Werk des Antichrist fa keine Stö-

rung erleide durch das WarnungSwort der katholischen Bi-
schöfe. — Man hat seiner Zeit großen Lärm gemacht, daß

einige katholische Kantonsregierungen gegen schlechte Zei-

tungen eingeschritten und sie verboten haben; einigen Geist-

liehen bat man eS als Einmischung in die Politik mißdeutet,

daß sie dem neuen Preßgesetz im Kanton Luzern von der

Kanzel das Wort geredet haben. Sämmtliche Bischöfe
der Schweiz erklären nun in einem feierlichen Akt solche

Gesetze gegen schlechte Zeitungen als nothwendig und christ-

lich, die Ungebundenheit der Presse als unchristlich; die

betreffenden Geistlichen sind daher wegen ihrer Verwendung

für das Gesetz durch den bischöflichen Akt vollkommen ge-

rechtfertiget; jene dagegen, welche gleichgültig und unthätig

sich gegen dasselbe verhielten, dürsten wohl schwerer haben,

sich über ihre Pflichterfüllung zu rechtfertigen. Nicht blos

die Politik interessirt sich um Zeitungen, Flugschriften und

Romane, sondern auch die Religion und Kirche.

Nachträglich wird uns Folgendes berichtet: die Regie-

rung des Kantons Solothurn hat den Hirtenbrief des

hochw. Bischofs von Basel gegen die schlechte Lektüre all

aata gelegt. Plazet besteht im Kanton Solothurn gesttzlich

keines, dagegen ist es herkömmlicher Gebrauch, daß der

Hochw. Bischof seinen Hirtenbrief vorerst der Regierung

mittheilt, welche dann denselben dem Bischof zurücksendet,

und falls sie Bemerkungen darüber zu machen hat, solche

schriftlich beifügt. Im vorliegenden Falle nun hat die Re-

gierung das bischöfliche Mandat zurückbehalten.
Die freundschaftliche Mittheilung der kirchlichen Er-

lasse von Seite der Kirchenobern an die Regierungen ist

geziemend, weil letztere zuerst und aus amtlichem Wege

zu vernehmen verlangen dürfen, was in ihrem Lande vor-
gehe. Ein gleiches freundschaftliches Verhalten von Seite
der Regierung aber ist eben so gebührend. Wenn die Re-
gierung von Solothurn den kochw. Bischof keiner Antwort
würdigt, so beweist sie damit ihre Ungeschliffenheit. Wich-
tiger aber als die Handlungsweise ist die Handlung der

Regierung. Wie gesagt, das Plazet hat im Kanton So-
lothurn keine Gesetzeskraft: die Vadenerkonferenz, welche

uns mit diesem Maulkorb bescheeren wollte, wurde im Kan-
ton Solothurn nie angenommen. Soll etwa das Plazet
vom Regierungsrath faktisch eingeführt werden? Was
der Große Rath verworfen hat, das sollderRegierungs-
rath ohne weitere Bevollmächtigung von sich ans einfüh-

ren dürfen? Ist die Kirche dermaßen unter die Botmäßig-
keit einer Vollziekungsbehörde gestellt, daß diese nach bloßem

Eutfindcn kirchliche Erlasse gestatten oder unterdrücken kann?

Gegen das Plazet sind zur Zeit, als es durch die Badener-

konferenz in's Leben gerufen werden wollte, die ernstesten Kla-
gen erhoben worden, die wir jetzt nicht wiederholen mögen;
die Sache wäre aber noch weit verwerflicher und unerträg-
licher, wenn die Kirche von der Willkür einer unterge-
ordneten Behörde abhängen sollte. Was die kirchliche

Behörde gegen solches Regierungsverfahren thun werde,
um allen Gläubigen die nothwendige Mahnung zukommen

zu lassen, wissen wir nicht; aber auch daS katholische Volk
kann kaum gleichgültig zusehen, einmal wegen unbefugter
Gewaltanmaßung, dann wegen Entziehung des Zuspruchs der

Kirchenobern, endlich wegen des Beispiels. Wie die Kir-
chenobern so ernste Ermahnungen nicht zu einem bloßen

Spiel erlassen, so kann der Gläubige nicht gleichgültig sein

gegen das Wort der Kirche, er wird es vernehmen wollen,
um ihm folgen zu können. Gerade dieser bischöfliche Hir-
tenbrief behandelt einen der zeitgemäßesten und dringendsten
Gegenstände; er ist uns um so ehrwürdiger, weil sämmt-
liehe Bischöfe der Schweiz ihn erlassen haben. Gerade in
jenen Kantonen, wo die Presse am ungezügeltesten hetzt

und aufregt, sollte also der Hochw. Bischof schweigen, wird sein

mahnendes Wort als aufregend bezeichnet? Leider sprechen
die schlechtesten Blätter im Sinne gewisser Regierungen,
weshalb diese nicht dulden wollen, daß man diese Blätter
brandmarke. Es ergiebt sich hieraus wie von selbst die letzte

Frage: WaS hat die Geistlichkeit, was haben Aeltern,
Lehrer, Erzieher, Vorgesetzte zn thun, wenn sie nicht an
sich und an der Kirche treulos und pflichtvergessen handeln
wollen?

Rede des Herrn Präsidenten Eder, ssehalten den
18. Fob. 1815 in der thurgauischen Groß-

rathSsitzung über die Jesuitenfrage.

ES haben sich jüngsthin in unserm Schweizerlande Ercig-
niffe zugetragen, die der gesunde Menschenverstand früher
für unmöglich gehalten hätte. Ich erachte eS für überflüssig,
die traurigen Thatsachen in Erinnerung zu bringen, die
dem bekannten luzernischen Ausruhr vom 8. Dez. voran-
giengen, denselben begleiteten und ihm nachfolgten; sie schwe-
ben gewiß noch in Ihrem Gedächtnisse. Dagegen vom Ernst
der Zeit ergriffen, betrachte ich es alS eine Pflicht, Ihre
Aufmerksamkeit auf die Ursachen zu richten, die den bekla-
gungswerthen Zustand der Zerrissenheit und der Anarchie
hervorbringen mußten, unter dem ein großer Theil der
Schweiz seufzet, bei dem der Anarchist aber lacht und froh-
lockend sich die Hände reibt.

Wer das Glück hatte, ruhig, unbefangen, ohne Vor-
urtheil und Leidenschaft die Verhältnisse zu beobachten und
zu prüfen, wie sie sich seit einiger Zeit fort und fort ent-
wickelten, mußte die traurige Ueberzeugung gewinnen, daß
ein gewisses choleraartiges Miasma bereits sehr bedeutende
Theile unseres schweizerischen Vaterlandes von unten bis
hinauf und von oben bis hinunten Volk und Regenten, die
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Einten angesteckt und die Andern durch und durch ergriffen
hat. Bei den Einten hat eS erst noch die stille Wuth de-

wirkt; bei den Andern bat es schon daS Stadium der Ra-
serei und des tobenden Kollers erreicht. Mit andern Wor-
ten: Es ist leider eine unbestreitbare Wahrheit geworden,
daß ein verderblicher, unsauberer Geist aus dem Auslande
in der Schweiz seinen Tummelplatz geflucht lind gefunden

bat, und daß diesem Jrrlichte bereits gelungen ist, eine

vielbesuchte Schule zu stiften, und vermittelst leiner An-

banger nicht nur den unbefangenen lind unbewachten Sinn
ejneS großen Theils der Protestanten, londern selbst Hoch-
gestellte zu verblenden und zu bethören.

Die Schule besteht aus zwei Klassen: aus den Einge-
weihten, nämlich den sogenannten Aufgeklärten, und dem

vornehmen und niedern Plebs, der in die Tiefe der Lehren
der Eingeweihten nicht hinabzusteigen vermag. Ihre Grund-
und Lehrsätze sind: Der Glaube an Gott und eine göttliche
Offenbarung ist eine Pfaffenerdichtung, gut, alte Weiber
und Kinder zu schrecken. Wir aber, denen daS Licht der

Aufklärung leuchtet, wir sind die Götter der Erde, und
webe denen, die nicht an uns glauben. Ebenso einfach ist

ihre Moral, sie lautet: Genieße! — denn dazu hat die

Natur ibre Guter uns dargereicht, und erneuert alljährlich
ihre Gaben. Ihre politischen Grundiatze. sind: Nichts obne
das Volk! Alles durch daS Volk, und durch das Volk für
unS! Wo wir die Minderheit bilden, muß die Mehrheit
sich gutwillig unS unterziehen, oder unserer Gewalt weichen.
Ist die Mehrheit für uns. dann mit eiserner Hand die
Zügel festgehalten, und wer nicht für uns ist, werde als
wider unS früh oder spät dem Verderben preisgegeben.

Dies ist der kurze Inbegriff der Lehr-, Denk- und
Handlungsweise der Eingeweihten der gedachten Schule der
Aufklärung oder des heutigen sogenannten Radikalismus.

Man tollte glauben, der französische Klubbismus der
neunziger Jahre sei in denselben in zuwis nainr-alivus mit
Haut und Haar wieder auferstanden, so sehr gleichen sich
beide, wie ei» Ei dem andern, in den Grundsätzen, im Zweck
und m den angewandten Mitteln. Daß bei diesen Ansichten
die Geistlichkeit beider Konfessionen schlecht wegkömmt, ver-
steht sich von ielbst, darum gilt unter den Eingeweihten als
Losungswort: weg mit allen Pfaffen, und hinauf und vor-
wärts mit unserm Lehrstand! Doch wird aus Politik noch
mit einem gewissen Mitleiden und Schonung aus den Pro-
testanteu hinabgejeben, jn der Erwartung, desselben mit
Geduld und ^>eit lchon noch habhaft zu werden.

Desto unversöhnlicher aber ist der Haß gegen alles,
was Katholik heißt, und namentlich gegen das Papstthum
und seine Hierarchie, bezeichnet mit den anrüchigen Namen :

Ronianismus und Ultramontanismus. Und so wie eS in
der Natur und Gewohnheit aller Apostaten liegt. daß sie
ihre frühern Glaubensgenossen mit besonderer Wuth ver°
folgen, ebenso wird der Romanismus von den katholischen
Apostaten mit einem tigerähnlichen Ingrimm bei allen An-
lässen angefallen, obgleich es ihnen an Muth gebricht,
öffentlich aus der katholischen Kirche zu treten; oder sie
ziehen vor, absichtlich den Namen beizubehalten, um ihren
Angriffen eine ausgedehntere und tiesergehende Wirksamkeit
zu verschaffen.

Wer kann, wer darf bei dieser Sachlage sich verwun-
dern, daß, nachdem die Klöster im Aargau vermittelst eines
offenen Eid- und Bundesbruches verfolgt und die zwei reich-
sten als angebliche Feinde deS Staates auf vandalische Weise
sind zerstört worden, daß setzt die Reibe an den Jesuiten-
orden kömmt, nicht etwa weil er römischkatkoljschrr als die

ganze katholische Geistlichkeit in der Schweiz ist, sondern
einerseits weil ihm durch seine Ordensregel zur besondern
Aufgabe und Pflicht gemacht ist die Seelsorge, die Mis-
sion, d. d. Bewahrung der Gläubigen vor dem Irrthum
und Verbreitung des katholisch-christlichen ElaubenslichteS
unter den Ungläubigen und Heiden, ferner die Erziehung
der Jugend; und andererseits weil er in Lösung dieser Auf-
gäbe durch Thätigkeit, Eifer, Wissenschaft und eine heroische

Hingebung und Aufopferung sich auszeichnet.

Darf dieses einzige Ziel und Streben aber ein staats-
gefährliches genannt werden?

Der Jesuit ist nicht katholischer als jeder tüchtige katko-
lische Psarrgeistliche, nicht katholischer als jeder andere
wackere Ordensmann. Wenn der Jesuitenorden als staats-
gefährlich will erachtet werden, in welchem Lichte muß das
katholische Episkopat, endlich daS Papstthum selbst erschei-
nen — dieser FelS, der seit 18 Jahrhunderten allen An-
griffen der Politik und der Feinde des katholischen Christen-
tbums widerstanden bat, und nach den Verheißungen des

göttlichen Stifters fort und sort bis an's Ende der Zeit
widerstehen wird?

Dem Jesuitenorden wird zum besondern Vorwurs ge-
macht, daß er als die eigentliche Schildwach? des PapsteS
aufgestellt und als dessen Leibgarde zu betrachten sei. Wenn
er also schon unter diesem Titel alS Mittel zur Fcsthaltung
des Stuhles Pelri als ei» staatSgefäkrliches Institut will
angesehen werden, zu waS muß daS Papstthum selbst mit
seiner Hierarchie als Zweck qualifizirt werden Ganz gewiß
als weit staatSgefährlicher alS der Jesuitenorden selbst.

Noch wagte der Radikalismus nicht, gegen dieses er-
babene Institut unsers Religivnsstifters zum Sturmschritt
zu blasen. Sollte es ihm aber gelingen, den Jesuitenorden
unter dem angerufenen Titel der Staatsgcsährlichkeit über
Bord zu werfen, wie lange wird er zögern, unter diesem

nämlichen Titel gegen daS Oberhaupt der katholischen Kir-
ehe selbst die nämlichen Mutel zu ergreisen, die nämlichen
Triebfedern wirken zu lassen, die er gegen den Jesuiten-
orden in Thätigkeit setzte?

Gelang es ihm die Vorwerke niederzureißen, was soll
ihn hindern die Festung selbst zu bestürmen, wenn es «

einem radikalen Schreier in Sinn stiege, etwa in einem
Großen Rathe deS Aarqau's wieder den Ton anzustimmen :

weg mit dem Papstthum in der Schweiz, weg mit dieser
antinationalen Scheidewand beider Konfessionen! nur auf
diese Weise kann und wird zwischen denselben ein dauernder
Friede, eine wirkliche Verbrüderung erzielt werden; was
soll uns stören, den Katholiken von der römischen Geistes-
bekiiechtuna zu befreien, und ihm seine Emanzipation zu
verschaffen?

Zur Unterstützung dieses Anlaufes stehen dem Motion-
steller in der Rüstkammer der radikalen Schule eine Un-
zahl Hobler glänzender Phrasen zu Gebote. Was für eine

Folge würde, müßte der Antrag baden? Wer daS Mittel
nicht will, und zwar darum, weil es eben nach seiner An-
sieht ein Mittel zu einem höchst verwerflichen Zweck ist, der
wird noch viel bereitwilliger zur Beseitigung des Zweckes

selbst hülsreiche Hand bieten. Mit strenger Konsequenz
müßten die Regierungen und Gr. Räthe zu einem Beschlusse

sich hergeben, der in unmittelbarem Zusammenhange nut
dem Sturm gegen den Jesuitenorden selbst steht. Und zö-

gcrtcn sie : woblan so siebt die Presse und in ihr alle Mit-
tel der Arglist. Entstellung, Lüge und Verleumdung zu
Gebote; dann die Volksversammlungen, besucht von einer
Unzahl dem Papstthum von Glaubens und Unglaubens
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wegen abholder betbörter Mensche» in denen die Einge-
weihten der Aufklärungsschule das große Wort führe»; und
endlich zuletzt daS Mittel der Petitionen, in denen der An-
gesprochene meistens auf Treue und Glauben nicht selten

gerade das Gegentheil dessen unterschreibt, was er zu be-

stätigen gedachte. Darüber könnte ich selbst merkwürdige
Beispiele aus der jüngsten Zeit anführen.

Dies waren die wohlberechneten Mittel, die gegen den

Jesuitenorden in Thätigkeit gesetzt worden. Sie verfehlten
ihr Ziel nicht und konnten es bei den bestehenden kenjes-
sionellen Antipathien nicht Verfehlen. Noch viel leichter
dürften sie es auf bezeichnete Weise für Aushebung des

Verbandes der Katholiken in der Schweiz mit dem römi-
schen Stuhl erreichen.

Dies, meine Herren! sind die schönen Aussichten, die

sich der katholischen Bevölkerung bei der odschwebendcn Je-
suitenfrage eröffnen.

Daher dürfen Sie nie erwarten, daß die katholischen
Urstände, und mit ihnen die ganze Katbolizität in der
Schweiz, zur Entfernung des Jesuitenordens auf sriet lichem
Wege sich verstehen werden. Nicht etwa weil ohne die Je-
suiten der katholische Glaube nicht bestehen könnte und müßte,
sondern weil es in der vorliegenden Frage sich um zwei
Grundsätze handelt, nämlich um einen konfessionellen und
um einen politischen staatsrechtlichen Grundsatz, und zwar
im Hinblick auf die Konfession, um die Selbstständigkeit und
Unabhängigkeit beider christlichen Konfessionen, der zu Folge
keine befugt ist, der andern die Mittel vorzuschreiben, deren
sie sich zur Erreichung ihrer kirchlichen Zwecke bedienen

* soll. .Ein derartiger Versuch müßte als ein offenbarer
Eingriff in den Landsrieden und die allgemein anerkannte
Toleranz betrachtet werden.

Der Jesuitenorden ist nun aber ein von der römisch-
katholischen Kirche in seiner Ordensregel anerkannter, und
vom römischen Stuhle neuerdings bestätigter und in's Le-
ben gerufener geistlicher Orden. Sein Zweck ist rein kirch-
sicher Natur, und bezieht sich in seinem.Streben und Wir-
ken in der Schweiz nur auf die katholische Bevölkerung.
ES Hai daher die protestantische Konsession durchaus keine
Befugniß, sich mit dem Jesuitenorden weder viel ndcb wenig
zu befassen. Schon aus diesem Grund können die kaiholi-
schen Stände der Tagsatzung, als einer rein-politischen Be-
hörde, keine Befugniß einräumen, über die Ausnahme und
den Bestand des Jesuitenordens Beschlüsse zu fassen. Es
handelt sich zweitens um Handhabung des Bundes in allen
seinen Bestandtheilen einerseits, und um Festdaliung der
Kantonalsouveränität anderseits. Der Tagsatzung kömmt
durchaus keine weitere Kompetenz, zu, als die ihr durch den
Bundcsvertrag eingeräumt ist. Die Art und Weise, nach
der die Kantone ihr Erziebungswesen innert ihren Grenzen
einzurichten für gut finden, ist einzig ein Attribut der Kan-
tonalsouveränität. Wenn daher die Behörden des Kantons
Zürich oder Bern für zweckmäßig erachteten, ihre öffentlichen
Lehranstalten gläubigen oder dem Unglauben anheim ge-
sallenen Professoren, Hehrern, die den Kommunismus, das
Faustrecht und den Pantheismus lehre», oder das Christen-
thum und eine höhere Weltansicht geltend machen, anzu-
vertrauen, so hat sich die Togsatzung in diese Erziehungs-
angelegenheit aus keine Weise zu mischen; denn sie liegt
außer dem durch den Vundesvertrag ihr angewiesenen
Wirkungskreis. Und erlaubte sie sich einen derartigen Ein-
griff in die Kantonalsouveränität dieses oder jenes Kantons,
so verdiente er trotz einer Mehrheit der Stände keine Be-
achtung. Und doch darf nicht in Abrede gestellt werden,
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daß die Lebren des Faustrechtes, des Unglaubens und des
Kommunismus eine der ruhigen Existenz jedes Staates,
so wie den Umgebungen desselben sehr gefährliche Doktrine
enthalten.

Der Bund erwartet aber von dem Triebe der Selbst-
erbaltung, der, wie jedem Privaten, so auch jedem wokl-
geordneten Staate eigenthümlich zu sein präsumirt werden
darf, eS werde schon die betreffende KantonalstaatSgewalt
gegen die daberigen Erscheinungen und Folgen durch geeig-
nele Mittel sich zu verwahren wissen.

Wohlan! es existirt der Jesuitenorden in dem Kanton
WalliS, der selbst mit seiner Jesuitenanstalt ohne Einsprache
in den Bund ist aufgenommen worden; in Freiburg seit
einer langen Reihe von Jahren und in Schwyz seit jling-
ster Zeit. In Luzern hingegen soll sieben Jesuiten, ich
sage sieben Jesuiten, einfach der Lehrstuhl der Theologie und
die Leitung beS Priesterseminariums übergeben werden, und
zwar unter der unmittelbaren Aufsicht der Erziehungsbe-
hörde und der Oberaufsicht der Regierung. Und gerade
diese Berufung von sieben Jesuiten nach Luzern ergriff die
Radikalenschule, um einen so beillosen Lärm in der ganzen
Schweiz zu erregen, vermittelst den bekannten Mitteln und
dem Einwirken auf die Masse der Protestanten, denen Ge-
spenster jeder Art und bedenkliche Gefährde für ihre Frei-
Keit des Glaubens vvrgcmalt werden, vorerst den Ständen
und durch diese der Tagsatzung den Beschluß abzuzwingen,
nickt etwa einfach, daß dw Berufung der Jesuiten nach
Luzern keine Vollziehung erhalte, sondern daß der Jesuiten-
orden überhaupt in der ganzen Schweiz keine Aufnahme finde,
und da wo er besteht, ausgewiesen werde.

Warum? muß ich hier wiederholt fragen, weil, wird
erwidert, der Orden eine staatSgefährliche Tendenz habe,
und sein Streben dabin ziele, den Staat der Kirche zu
unterordnen. Es ist sehr leicht, zede noch so achtbare Gesell-
schaft mit hingeworfenen allgemeinen Phrasen anzuscbwär-
zen. Dieseö niedrige Handwerk verstehen die Meister der
radikalen Schule leider sehr gut, und ihre Jünger sind darin
praktisch umgebildet. Allein nickt Gemeinplätze, sondern
Thatfachen müssen hier sprechen. Darum fordere ich
Sie auf, mit Thatsachen den gemachten Vorwurf zu belc-

gen; und gehen diese ab, so ist der Vorwurf in dem Munde
der Eingeweihten eine Lüge, in dem Munde der Verdien-
deten eine Unwahrheit.

Die Staatsgesäkrlichkeit muß entweder in der Regel
des Ordens, oder in desselben Handlungsweise, oder in bei-
den zugleich nachgewiesen werden. Die Regel und den Zweck
des Ordens habe ich bereits zur Kenntniß gebracht, eS wird
aber Niemand, dem der gesunde Menschenverstand nicht
ab Handen gekommen ist, aus dem Zweck des Ordens selbst
dessen Staatsgesährlichkcit abzuleiten und darzuthun im
Stande sei».

Aber die Handlungsweise der Ordcnsglieder selbst, ist
etwa diese mit der Ordensregel nicht übereinstimmend und
gefährlicher glS die Regel selbst?

Wir baden eS bei der vorliegenden Frage nicht mit
Jesuiten-Kollegien zu thun, die in entfernten Staaten be-

stehen, sondern mit geistlichen Korporationen, die im Be-
reiche unserer Erfahrungen wirken. Sonach darf ich fra-
gen: haben je in unserm Thurgau die Protestanten über-
Haupt, oder die Behörden insbesondere auf die politische
Volksbildung und dessen Unabhängigkeit, oder auf ihre Gci-
stesfreiheit einen verderblichen Einfluß ab Seite der in der
Schweiz bestehenden, von Jesuiten geleiteten Erziehungs-
anstnlten wahrgenommen? Ich frage Sie, und erwarte
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eine Antwort! — Sind sie etwa der Mündigkeitserklärung,
deren sied die Völker in den regenerirten Kantonen im Jahre
1831 zu erfreuen hatten, bindernd in den Weg getreten,
oder haben sie seither un ibren Souvcränitätsrechten von
duher eine Einbuße erlitten? Hut nicht selbst unter den

Augen deS Jesuitenordens in Freiburg das Volk dieses Kan-
tons eine durchaus freisinnige Verfussung erholten?

Oder but etwu die Anwesenheit der Jesuiten im Wallis
gehindert, duß dort eine sogenunnte junge Schweiz sich aus-
bildete? Gelung es dieser nicht, eine eiserne Diktatur im
Lunde auszuüben, bis endlich gerade ibre nächste Umgebung,
der erlittenen Ecwultthuten müde, ihrem unurcbischen Scre-
den ein Ziel setzte? Oder haben etwu die Flüchtlinge sich er-
luubt, die.Schuld ihrer Niederluge dem Einflüsse der Jesuiten
aufzubürden? Die Darmanne, die an der Spitze der Jung--
schweizer stunden, waren ehrlich genug, die Jesuiten auf
keine Weise in der Suche für bethciliqet zu halten.

Wie darf man cS aber wagen, den Zesuitenkollegien
staatsgefährliche Grundsätze und Tendenzen zur Lust zu
legen, die überall, wo sie bestehen, ihrer Leistungen wegen,
der Zufriedenheit und des Beifall.' ihrer geistlichen und
weltlichen Obrigkeit sich zu freuen huben? hingegen siebt
und hört man in der Verblendung mit offenen Augen und
Ohren nicht und will nicht erkennen, wuS täglich offenkun-
dig getrieben wird.

Allerdings wüblt in unserm Vaterland? ein Feind, der
den Bruch des.Landfriedens absichtlich sich zur Aufgabe macht,
ein Feind, der unsre Kantonalunabbängigkeit, den Bund,
und mit ihm die Freiheit und Selbsistandigkeit der Schweiz
in hohem Grade bedroht und in Frage stellt!

Mit den heiligsten Rechten, die dem Volke in der Presse,
in den Volksvereinen und dem freien Petitioniern durch
die Verfassung gewährleistet sind, wird von den bekannte»,
überall zerstreuten Wühlern ein arges, gefährliches, sehr
verderbliches Spiel getrieben. Die arbeitende Masse wird
in allen Theilen aufgeregt, zusammengelärmt und durch
Lugen und Entstellungen bearbeitet und erhitzt, daß selbst
die ^andesbehördc» ihr Gleichgewicht verlieren und sich kaum
zu hallen wissen Ja ein Volksvcrsuhrcr hat eS gewagt
an der Volksversammlung in Ins selbst unter den Augen
von Beamten zu erkläre» : wir sind nicht zusammengekommen
um zu konsultiren, londern um zu dekretiren!

Fürwahr! wenn die Jesuiten sich nur den zehnten Theil
des Unfuges erlaubt hatten, der von der radikale» Schule
getrieben wird, sie hätten längst verdient, mit Spott und
Schande aus dem Lande hinausgejagt zu werden.

Aber, wird weiter entgegnet, die absolutistischen Grund-
fätze des OrdenS vertragen sich nicht mit der republ.kani-
«chen Erziehung, wie >ic der Jugend in Republiken zu Theil
werden soll!

Wer ist aber berechtiget, den katholischen Ständen zu
diktiren, was für eine polititche Erziehung sie ihrer Zu-
geud zu geben, und durch wen sie diese zu ertheilen kabni?
Aber auch die erwähnte Behauptung ist durchaus wahr-
heitswidrig.

Der Jesuitenorden ist ein religiöses Institut, daS keinen
andern Grundsätzen huldiget, alS welche die kathol. Kirche
selbst anerkennt. Sein Dogma und seine Moral dürfen
von jener der Kirche auf keine Weise abweichen. Dem
Jesuiten als Individuum steht frei, über Staatsformen
nach Gutfinhen zu denken, und als Ordensmann kennt er
nur die einzig wahre Lehre Christi: Gebt Gott was Gottes,
und dem Kaiser was deS Kaisers ist!
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Darum findet der Jesuitcnorden sowohl in Republiken
als Monarchien, wie in Belgien so in Oesterreich, wie in
England und Irland, und namentlich selbst in London der
auf ihre Rechte sehr eifersüchtigen Episkopalkirche gegen-
über, so in den vereinigten Staaten Nordamerikas, in
Mitte von Protestanten und Katholiken willige Aufnahme,
und sein Wirken allgemeine Anerkennung.

Daß doch das nahe unÄ entfernte Ausland erst von
der radikalen Schule in der Schweiz lernen muß, was sei-
nem konstitutionellen Leben frommen oder nicht frommen soll!

Wabr ist's, die Grund- und Lehrsätze und die Hand-
lungsweise der Jesuiten und jene des Radikalismus in un-
screr Schweiz liegen wie Süd- und Nordpol auseinander;
es besteht unter denselben gerade der Unterschied, der zwi-
scheu Reckt und Unrecht, Wahrheit und Lüge, Achtung
vor Gesetz, Willkür und Anarchie, religiösem Glauben und
Unglauben, Sittlichkeit und Sinnlichkeit sich geltend macht.

So wenig diese Gegensätze sich vereinigen lassen, so

wenig werden die konservativen kathol. Stände von den

radikalen Tonangebern, ihren Volksversammlungen und
Freischaaren, und den dadurch eingeschüchterten Ständen
sich das Gesetz machen lassen.

Noch muß ich Sie aufmerksam machen auf die Ver-
Handlungen der vorjährigen Tagsatzunq über die nämliche
Jesuitenfrage, die uns heute beschäftiget. Was für einen
Erfolg hatte der berüchtigte aargauische Antrag? Mit sie-
denzehn Stimmen wurde derselbe als Kantonalfache erklärt.
Warum soll sie t> Monate später, im Hornung 1845, es

nicht mehr sein? Hat der Bund seither in irgend einer
Bestimmung eine Abänderung erlitten? Oder haben seither
dir bestehenden Institute der Jesuiten gegen die Uuadhän-
gigkeit der Schweiz überhaupt, oder gegen irgend einen
kantonalen souveränen Theil derselben eine feindselige Hand-
luuq sich erlaubt, oder konspirirt? Noch ist bis dahin von
keiner Seite eine daherige Thatsache zur Kenntniß gebracht
worden.

Doch lassen wir uns nicht täuschen! Gespensterfurcht
war nie meine und wird nicht Jkre Schwäche sein. Blicken
wir ruhig, frei und unbefangen der vorgemalten Gestalt,
wie sie der Zauberlaterne der Radikalen entsteigt, in'S Ee-
sicht, und wir müssen uns überzeugen, daß die Radikalen-
schule mit ibren Volksbewegungen, Freischaaren und wei-
tern angewandten Kunststücken nicht blos Ausweisung der
Jesuiten beabsichtiget ldieser bedient sie sich nur als Vor-
wand) : der Ultramontan'.smns, d. d. der religiöse Verband
der Katholiken mit dem römischen Oberhaupt der Kirche,
und ihre Hierarchie ist der eigentliche und-wahre Gegenstand
des Hasses und ihrer Verfolgung einerseits, und anderseits
die gänzliche Zertrümmerung des Bundes. Gelingt es ihr
einen Tagsatzungsbeschluß für Ausweisung der Jesuiten zu
erzwingen, so sind die katholischen Stände überzeugt, daß
sie für ihre freie katholische Elaubensansicht im Bunde
keine weitere Garantie besitzen, und daß ihre Kantonal-
souveränität ein Traumbild und der Willkür der Mehrheit
der Stände preisgegeben ist. Der Landfriede ist förmlich
gebrochen, und mit ihm der Bund zertrümmert und zu
Grabe getragen. Wer ihm die Leichenrede hallen und sich

die Mühe geben und die Macht besitzen wird, einen andern
aufzurichten, und unter welchen Auspizien — das wird
die Zukunft Ichren. Das steht fest und unterliegt keinem

Zweifel, daß, so wie sich die Verhältnisse gestaltet haben,
und die Tendenzen und die Absichten der radikalen Schule
unumwunden sowohl in ihren öffentlichen Blättern als in
ihren Volksversammlungen und erzielten Petitionen sind
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ausgesprochen worden, daß die konservativen katholischen
Kantone die ihnen gemachte Zumuthung, mag sie selbst in
der Tagsatzung die Mehrheit der Stände erhalten, als dun-
deswidrig entschieden und mit Abscheu von der Hand wei-
sen werden und müssen, wenn sie einmal als biedere, wär-
dige Nachkommen ihrer Vorväter, die am Morgarten und
bei Sempach ihr Gut und Blut für die Freiheit und Un-
abhängigkeit ihres Landes eingesetzt haben, erscheinen und

ihre Ehre vor der Mit- und Nachwelt unbefleckt bewah-
ren wollen.

Bekehrungen.
Im Laufe des Jahres 1844 sind in der Diözese Cam-

brai in Frankreich 144 Protestanten zur katholischen Kirche

übergetreten, in der Diözese Larochelle 24. ^ Aus Mopig
in Asien, am Eingang nach Thibet, meldet der Missionär

Delamare die Bekehrung von hundert Heiden vom März
bis September, so daß die neugebaute Kapelle zu klein sei.

Die Christen genießen da volle Freiheit, dürfen öffentlich

Kirche und Schule besuchen.

Kirchliche N achricbten.

St. Gallen. -Nach einer Diskussion, die von 8 Uhr

Morgens bis Veil Uhr Nachts angedauert, hat der Er.
Rath am 20. d.

1) den Antrag, »ein eigenes St. Gallisches Bisthum
mit der Organisation des Kantons St. Gallen als

unverträglich zu erklären", mit 140 gegen 7 Stimmen
verworfen;

2) die Klagen über angebliche stiftungswidrige Verwen-

dung der Bisthumsdotation als unbegründet erklärt,
und das Verlangen eineö Ausweises mit 82 gegen
63 Stimmen verworfen;

3) das vorgelegte Konkordat mit 80 gegen 67 Stimmen für
diesmal an das katholische Großrathskollegium zurück-
gewiesen, damit

.1. der für den Bischof vorgeschriebene Staatseid
dahin abgeändert werde, daß derselbe auf Ver-
fassung und Gesetze laute (mit 77 gegen 70 St.);

6. über die Bischofswahl dem Kl. Rathe das Plazet
vorbebalten werde (mit 83 gegen 64 Stimmen);

c. damit ein Gleiches auch für die Wahl des Dc-
kans vomKathedralkapitelund deSSeminarregens
vorbehalten werde (mit 81 gegen 66 Stimmen);

cl. damit die vermeintlichen Anstünde in Betreff der

veränderten Pfarrkollaturen an der Hauptkirche
gehoben werden (mit 76 gegen 71 Stimmen).

Die Kommissionsminderheit hat in ihrem Bericht treff-
lich nachgewiesen, daß die drei letzten Begehren ein unstatt-

140

hafter Eingriff in die Rechte der katholischen Konsession
seien. Dennoch scheint man sich solche gefallen lassen zu
wollen, indem man hervorhebt, daß der Antrag, erwähnte
Punkte in's Konkordat selbst aufzunehmen, mit 74 gegen
72 Stimmen verworfen wurde. Den Katholiken wird die

beruhigende Zusicherung gegeben, daß die katholischen
Behörden die Angelegenheit baldigst zu einer befriedigenden
Erledigung bringen werben und der Abschluß deS Kvnkor-
datS möglich gemacht sei. Am 22. war das katholische

Großrathskollegium besonders versammelt und ertheilte dem

Admimstrationsrath Vollmachten zur Fortsetzung der Unter-
Handlungen im Sinne des GroßrathsbeschlusseS, mit dem

Auftrag, solche bis zur Zunisitzung wo möglich an'S défini-
tive Ziel zu führen.

Der Gemeinderath der Stadt St. Gallen sucht

durch Publikation vom 6. d. M. dem in neuerer Zeit über-

Hand genommenen Arbeiten an Sonn- und Festtagen von
verschiedenen Berufsleuten und dem Offenhalten der Läden

zu steuern. Insbesondere wird der in hiesigen Appretur-
Etablissements herrschende Mißbrauch gerügt, daß an solchen

Tagen eine größere Anzahl von Personen in Anspruch ge-

nommen, fa sogar Kinder — theilweise unter moralischer

Nötkigung durch Androhung deS Arbeitsentzuges — zur
Arbeit verwendet werden. Der Gemeinderath erläßt daher

an alle betreffenden Bcrufsleute und Inhaber der Fabriken
„eine ernste Mahnung und Warnung, daß sie sich des gc-
wohnten werktäglichen Arbeitens an Sonn- und Festtagen

für sich, ihre Angehörigen und Arbeitsleute des Gänzlichen

enthalten; in Fällen deS außerordentlichen Bedürfnisses
aber in Zeiten um die gemeinderäthliche Bewilligung ein-

kommen, wobei jedoch auch in solchen Fällen daS Verwen-
den der Kinder stetssort als unzulässig ausgeschlossen wer-
den solle. Dabei ist noch verstanden, daß man an solchen

Festtagen, die nur für den einten Konfessionstheil verbind-

lich sind, keine Personen, die demselben angehören, durch

moralische Nöthigung zur Arbeit anzuhalten suche."

Aargau. Der Kaiser von Oesterreich dat dem Kloster
Muri daS ehemalige Kloster Grieß bei Botzen als Priorat
sammt prächtiger Kirche anerboten. Die aargauische Re-

gierung aber, die vor vier Jahren noch ausgerufen : „Aar-
gau oder Klöster!" will die Annahme des edeln Anerbietens
unmöglich machen, indem sie alle Kapitularen unter 40

Jahren zum Pastoralexamen auffordert, denen unter 50

Jahren das Verlassen deS Vaterlandes wehren will. Frei-
heit und Konsequenz!

Waadt. Die Kapellen der Methodisten sind zu Lau-
sänne und Cully verwüstet worden. Hierin findet die Lau-

sannerzeitung den Beweis, daß die Methodisten vom Volk
nicht wohl gelitten sind, daß sie wieder zur einfachern
Religion der Väter zurückkehren sollten. Aber zu welcher

„Religion der Väter" und wie weit muß die Einfachheit gehen?
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>- Vor der St. Laurenzenkirche in Lausanne wurde

ein Freiheitsbaum aufgerichtet mit der Aufschrift: -i das

los moiniei's! — nieder mit den Pietisten; bei einem andern

Freiheitsbaum steht: „an die Laternen mit den Aristokraten!''

„das Volk i,st Meister". Auch Gotteslästerungen wurden

gekört. Ein aus dem Dienst der Staatskirche getretener

Geistlicher erhielt die Mahnung, in Vivis nicht mehr Abend-

Versammlungen oder Betstunden zu halten, man wolle nur
noch den Gott der Natur anbeten. Das sind die Eiferer
sur die wahre Religion, für das Evangelium und für Ruhe

und Frieden des Landes. Daß Gott behüt'!

Zürich. Hr. Professor Dr. Ebrard findet darin die

größte Vornirtheit, daß wir ihm zugcmnthet, als

„Fremdling" sollte er etwas bescheidener das öffentliche

Wort führen. Wir waren aus eine solche Antwort gesaßt,

und stimmen ihm zum Theil bei. Was sollen wir aber

dazu sagen, daß die Freisinnigen per exeellomi.im einen

S ch w eiz er b ür g er, weil er nicht gerade in seinem Hei-
mathkantone wohnt, als „Fremdling" dcnunzirten, und ihm
wehren wollten, in einem öffentlichen Blatte über kirchliche

Dinge seine Ueberzeugung auszusprechen? Was soll man
dazu sagen, daß ebendieselben einen religiösen Orden mit
Gewalt aus der Schweiz hinaussagen wollen, dessen Mit-
glieder zum größten Theil aus Schweizerbürgern bc-

stehen? Was soll man dazu sagen, daß Hr. Ebrard.daS-
senige, was zwei Weltgeistliche in Baiern gesagt haben

sollen, den Jejuiten in die Rechnung bringen null?
Ueber „Galileis Ketzergericht" möge sich der gelehrte Hr.
Professor in der nächsten besten Kirchengeschichte z. B. in
Berkastel eines bessern belehren. In seinen Aeußerungen
über den Jesuitenorden vermissen wir, wie immer, wenn
Hr. Dr. Ebrard von katholischen Dingen spricht, Unde-
fangenbeit und Sachkenntmß. Hr. Antistes Füßli hat
einen „Hirtenbrief" an die Geistlichkeit erlassen', worin er
aus sehr würdige Weise die Geistlichkeit ermahnt, mit ihren
Gemeinden Sonntags den 23. Februar „Gnade und Hülfe
herabzuziehen ans das Vaterland und seine Regenten." -Die „Zukunft der Kirche" enthält in Nr. 8 eine Fluchfor-
mel, welche in Irland gegen Bibelleser soll gebraucht wo»
den sein. Diese Formel gehört zu den vielen vom Sekten-
haß dem Katholiken aufgebürdeten grundlosen Dingen, und
eS kann der Redaktion eines Blattes nicht zur Ebre gerei-
chen, daß sie solche Dinge der Aufnahme würdigt.

Frankreich. Eugen Sue führt in seinem „ewigen
Juden" einen sungen Jesuit ein, um durch ihn die dem
Jesuitenorden von radikalen Lodrednern des Lasters zur
Last gelegten Vorwürfe zu beweisen, die Jesuiten lehren eine
laze Moral, wissen Ausflüchte und Entschuldigungen für
alle Verbrechen. Zum Beleg dafür werden einige Stellen

mitgetheilt, die ein Anonymer unter dem Namen Bibliophil
aus Moullets Kompendium in einem Straßburger Blatte
im Jadr 1843 mitgetheilt hatte. Hiegegcn erklärt der

Bischof von Straßburg am 18. Jänner 1845 im „Consti-
tutionel", er habe zu diesen Vorwürfen, die man dem

Straßburge»Seminar gemacht, nur deshalb geschwiegen,

weil er nicht gemeint, daß ein vernünftiger Mensch in Frank-
reich solche ungeheure Anschuldigungen glauben könne; da

aber manche an seinem Schweigen Anstoß nehmen, erklärt
er: 1) Moullct ist kein Jesuit; 2) sein Kompendium wird
in keinem französischen Seminar als Lehrbuch gebraucht
alS in dem zu Straßburg; 3) hier werden aber die bedaup-

teten abscheulichen Lehren nicht vorgetragen, sondern gerade

die entgegengesetzten; 4) was der „Bibliophil" in MoulletS
Bücke will gefunden haben, wurde auf daS eingeholte Gut-
achten vier RechtSgelehrter in Straßburg als Ver le um-

dung gebrandmarkt; 5) wenn mit meiner Erlaubniß nur
der hundertste Theil der abscheulichen Dinge im Seminar
gelehrt würde, die E. Suc oder der Bibliophil dem Se-
minar vorwirft, so wäre ich nicht würdig ein Bischof,
ein Priester, ein Christ zu sein, ich würde mich als
den schlechtesten Menschen betrachten.

i-, Böse und gute Dinge müssen wir verzeichnen; erstere

machen mehr Lärm als letztere. Die Geistlichkeit Frankreichs

zeichnet sich durch treuen kirchlichen Sinn und Gehorsam

vortbeilhast auS, aber Ausnahmen scheinen austauchen zu

wollen. Der Bischof von Viviers hat einen Hirtenbrief
erlassen gegen die Tendenzen einer gewissen Partei, die sich

gegen die bischöfliche Gewalt auflehnt, die untergeordnete
Geistlichkeit „emanzipiren" will, und an deren Spitze die

Brüder Allignol und wie es scheint Abbe Genoude, Redak-

tor der (4-i?.ettc à k'rcmac und andere stehen, die mit ihrer
untergeordneten Stellung nicht zufrieden sind. Der Bischof
bezeichnet sie als „Presbyterian er", welche ganz den

Geist der Zanscnisten, der Pistojer Synode oder der deut-
sehen Synodenrittcr verrathen; sie suchen die Bischöfe in
mündlichen und schriftlichen Aeußerungen verächtlich zu

machen, verbreiten die gehäßigsten Gerüchte und Anschuldi-

gungen gegen sie, veröffentlichen geheime Korrespondenzen,
aber mit Entstellungen und Verfälschungen, betreiben

die Anschwärzung der Bischöfe systematisch, dichten ihnen

BöseS an, läugnen das Gute, werfen sich zu Richtern über

die Bischöfe aus, kritisiren sie mit aller Ungerechtigkeit und

Bitterkeit, rühmen aber immer ihren Eifer für Religion,
Kirche und wahre Disziplin. Sie verlangen die Wahl
der Pfarrer und Bischöfe durch das Volk, statt geistlicher

Exerzitien Synoden, auf denen alle wichtigen Dinge behan-

delr werden sollen, der Bischof soll einen Rath von Geist-

lichen um sich haben, und ohne dessen Zustimmung nichts
vornehmen; sie wollen also den Bau der Kirche von


	

